
 

 

 
Merkblatt konfessionslose Schülerinnen und Schüler, 1. – 6. Klasse 
 
 
1. Konfessionslose Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse dürfen den reformierten 

Religionsunterricht im ersten Semester kostenlos besuchen. 
 
2. Die Eltern haben danach die Möglichkeit, das Kind als Kirchenmitglied 

anzumelden und bezahlen nur für ihr Kind Kirchensteuer. 
 
3. Wenn die konfessionslose Schülerin / der konfessionslose Schüler den 

reformierten Unterricht weiterhin besuchen möchte, die Eltern aber nicht bereit 
sind, ihr Kind als Kirchenmitglied anzumelden, bezahlen diese Fr. 120.--  für 
jedes weitere Semester. 

  Bei 2 Kindern bezahlen die Eltern Fr. 200.--/Semester 
  Bei 3 Kindern bezahlen die Eltern Fr. 280.--/Semester 
 
4. In begründeten Fällen kann dieser Betrag reduziert werden. Die zuständigen 

Sozialdiakone (Berg und Tal) besprechen dies mit den Eltern. 
 
5. Die Rechnungen werden jeweils nach Absprache mit den Katechetinnen und 

dem Sekretariat per Anfang Januar verschickt. 
 
6. Ist der Schüler konfessionslos, aber ein Elternteil reformiert oder katholisch, ist 

der reformierte Religionsunterricht für das Kind kostenlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Merkblatt wurde an der Kirchenpflege-Sitzung vom 21. März 2018 genehmigt und tritt ab 
1.4.2018 in Kraft. Es ersetzt alle bisherigen Merkblätter für konfessionslose Schülerinnen und 
Schüler der 1. – 6. Klasse. 

 
 
 
 
 
 
 
Widen, 21.3.2018 


